Satzung uUber die Erhebung von Gebuhren fir die
Abfallentsorgung in der Stadt Salzgitter

(Abfallentsorgungsgebiihrensatzung)
(Nichtamtliche) LESEFASSUNG 2012

§1
Allgemeines

Fur die Inanspruchnahme der Abfallentsorgung erhebt die Stadt Salzgitter zur De-
ckung der Aufwendungen Benutzungsgebihren.

82
Gebihrenmaflistab und Gebiihrensatz

1)

Die Gebuhr fur die Restabfallentsorgung sowie fiir die Bioabfallentsorgung gemaf
der Satzung Uber die Abfallentsorgung in der Stadt Salzgitter (Abfallentsorgungssat-
zung) ist fur Abfallbehélter nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Abfallentsorgungssat-
zung eine Entleerungsgebihr, die sich aus der Gesamtzahl der jahrlichen Abfallbe-
héalterleerungen bezogen auf die jeweilige Behéltergrole ergibt.

(2)

Die Gebuhr betragt fur einen Restabfallbehalter mit einem Volumen von

20| 1,15 EUR (40 | Abfallbehalter mit Aufkleber 20 I)
40 | 2,30 EUR
801 4,60 EUR

120 | 6,90 EUR

240 | 13,80 EUR

pro vorgenommene Behalterleerung.

3)
Pro Restabfallbehalter wird ab dem der Anmeldung folgenden Monat fur jeden ange-
fangenen Kalendermonat mindestens eine Leerung in Rechnung gestellt.

(4)

Die Gebuhr fur die Restabfallentsorgung gemal? der Abfallentsorgungssatzung setzt
sich fur Abfallbehalter nach § 12 Abs. 2 Nr. 2 Abfallentsorgungssatzung aus einer
Entsorgungsgebuihr, die sich aus der jeweiligen Behéltergrol3e ergibt und einer
Dienstleistungsgebiihr fir das Holen und Zurtckstellen der Abfallbehalter zusam-
men.

(5)
Die Gebuhr betragt fur einen Restabfallbehalter
Volumen Entsorgungsgebihr Dienstleistungsgebihr
660 | 164,44 EUR 5,92 EUR

7701 191,84 EUR 5,92 EUR



Volumen Entsorgungsgebuhr Dienstleistungsgebihr

1.1001 274,06 EUR 5,92 EUR
pro Monat.
(6
Die Gebuhr betragt fur einen Bioabfallbehalter mit einem Volumen von
20| 1,12 EUR (40 | Abfallbehalter mit Aufkleber 20 I)
40 | 2,24 EUR
80 | 4,48 EUR
1201 6,72 EUR
240 | 13,44 EUR

pro vorgenommene Behalterleerung.

(7)
Fur das Aufstellen und Austauschen jedes festen Abfallbehéalters nach erfolgtem
erstmaligem Anschluss des Grundstiicks werden folgende Gebuhren erhoben:

a) 1.100 I, 770 I und 660 | Abfallgrof3behalter 30,00 EUR
b) 2401, 1201, 801, 40 | und 20 | Abfallbehélter 20,00 EUR

Fur die erstmalige Aufstellung eines Bioabfallbehalters wird keine Gebtihr erhoben.
Der innerhalb von zwdolf Monaten nach Bereitstellung des Bioabfallbehélters bean-
tragte einmalige Austausch des Restabfallbehélters bleibt gebuhrenfrei.

(8)
Die Gebdhr fur die Abgabe und Abfuhr eines Restabfallsacks betragt

5,50 EUR

(9)

Fur die Benutzung der Deponie Diebesstieg werden Benutzungsgebihren erhoben,
die nach dem Gewicht und der Abfallart bemessen werden. Sie betragen bei Anliefe-
rung tber 200 Kilogramm Abfall je angefangene 10 kg bei der Anlieferung von

1.) Abfalle, die nicht unter einem anderen Gebuhrentatbe-

stand dieser Satzung erfasst sind 1,60 EUR
2.) Restabfall und Sperrmull 1,94 EUR
3.) kunstliche Mineralfaserabfalle 2,24 EUR
4.) asbesthaltige Abfalle mit Ausnahme asbesthaltiger
N . . . 1,20 EUR
kinstlicher Mineralfaserabfalle
5.) StralRenaufbruch (Schollenware mit einem PAK-Gehalt 0.37 EUR

> 1.000 mg/kg und < 5.000 mg/kg.)

6.) Inertabfalle, soweit keine Gebuhr nach Nr. 3, Nr. 4 oder 0,33 EUR.



Nr. 5 zu erheben ist
Die Gebuhr fir die Selbstanlieferung von Kleinmengen richtet sich nach Abs. 10.

(a0
Abweichend von Abs. 9 werden folgende Gebihren erhoben:

1.) Anlieferung von verwertbarem Rasen-, Baum-, und
Strauchschnitt sowie Laub auf der Deponie Diebesstieg
a) je Anlieferung bis 200 kg

aa) weniger als 1,0 cbm 5,00 EUR
bb) Mehr als 1,0 cbm 10,00 EUR
b) {ber 200 kg je angefangene 10 kg 0,59 EUR.

2.) Anlieferung von weniger als 200 kg Abféllen, die nicht
von einem anderen Gebuhrentatbestand dieser Satzung
erfasst sind
a) bis 1,0 cbm je Anlieferung 5,00 EUR
b) Uber 1,0 cbm je Anlieferung 20,00 EUR

3.) Anlieferung von verwertbaren Baumstiimpfen mit einem
Durchmesser von 0,15 m bis 1,0 m und verwertbare
Baumstamme mit einer Kantenlange 0,5 m bis 1,0 m
Baumstamme mit einer Kantenlange 0,5 m bis 1,0 m
und einem Durchmesser von 0,15 m bis 0,5 m je ange-
fangene 10 kg 0,59 EUR

4) Benutzung der Tierkorperannahmestelle je Tier 5,00 EUR

5) Anlieferung von Sperrmull aus privaten Haushaltungen

a) bis 1,0 cbm je Anlieferung 5,00 EUR
b) Uberl,0 cbm bis 3,0 cbm bis maximal 300 kg je
Anlieferung 20,00 EUR

(11)

Die Betreiberin der Deponie Diebesstieg, die Entsorgungszentrum Salzgitter GmbH,
ist berechtigt, bei Anlieferung von Abféallen auf der Deponie im Namen der Stadt
Salzgitter Gebuhrenbescheide auszufertigen und auszuhandigen sowie Gebuhren
bei Barzahlern entgegenzunehmen und daflr eine geschatzte Vorauszahlung zu er-
heben.

§3
Abschlagszahlung

(1)
Auf die GeblUhrenschuld nach 8 2 Abs. 2, 5 und 6 sind Abschlagszahlungen zu leis-
ten. Der Jahresbetrag der Abschlagszahlungen bemisst sich fur die Gebuhr nach § 2



Abs. 2 und 6 nach der Zahl der Leerungen der benutzten Abfallbehalter im jeweils
vergangenen Abrechnungszeitraum, hilfsweise nach der Zahl der Leerungen in ver-
gleichbaren Féllen.

Der Jahresbetrag der Abschlagszahlungen betragt fur die Geblhren nach § 2 Abs. 5
das Zwolffache der jeweiligen Monatsgebihr. Der Jahresbetrag der Abschlagszah-
lungen ist in vierteljahrlichen Teilbetrdgen zu entrichten.

(2)

Besteht die Gebuhrenpflicht nach § 8 (1) nur fur Teile eines Kalenderjahres, wird die
Abschlagszahlung anteilig fir jeden vollen Monat des Bestehens der Gebuhrenpflicht
ermittelt. Zum Ausgleich von Differenzen gegeniber dem Jahresbetrag nach Abs. 1
erhoht oder vermindert sich die dem Entstehen der Gebuhrenpflicht folgenden Ab-
schlagszahlungen.

8§84
Sonderleistungen

(1)
Die Gebuhr fir die Gestellung eines Mullwagens aul3erhalb der von der Stadt durch-
gefuhrten regelmafigen Abfuhren betragt pro angefangene 15 Minuten Bereitstel-
lungszeit (Beladezeit) des Mullwagens

30,00 EUR
Die Erhebung der Gebiihr nach 8§ 2 Abs. 2, 5 und 6 bleibt davon unberthrt.

(2)

Die Entsorgung von Altpapier, Altglas, Alttextilien und schadstoffhaltiger Abfalle aus
Haushaltungen, mit Ausnahme der Entsorgung nach Abs. 3 und 4, ist durch die Ge-
buhren fur die Restabfallentsorgung abgegolten.

(3)
Die Gebuhr fur die Entsorgung von Motor-, Getriebe- und Altél aus Haushaltungen
betragt je angefangenes Kilogramm

0,50 EUR

(4)
Die Gebuhr fur die Entsorgung von Eisenbahnschwellen aus Haushaltungen
betragt je angefangene 10 Kilogramm

1,80 EUR

(5)
Die Gebuhr fur die Abfuhr von Sperrmill und bzw. oder Elektroaltgeraten aus priva-
ten Haushaltungen bei Bereitstellung am Fahrbahnrand betragt

a) bei einer Menge bis zu 5 cbm je Abfuhr 25,00 EUR

b) flr jeden weiteren angefangenen cbm 30,00 EUR

(6)
Die Gebdhr fur die Gestellung des Containers bis 5 cbm fur die Sperrmullabfuhr aus
privaten Haushaltungen betragt

80,00 EUR



(7)

Die Gebuhr fir das Beladen des fiir die Sperrmullentsorgung gestellten Containers

betragt pro eingesetzte Person je angefangene 15 Minuten

6,00 EUR

Die Erhebung der Gebihr nach Absatz 6 bleibt davon unberihrt.

Fur die Entsorgung von schadstoffhaltigen Abfallen werden folgende Gebuhren er-

85
Schadstoffhaltige Abfalle
aus Industrie, Gewerbe und Handel

hoben, wenn diese Abfalle nicht in Haushaltungen angefallen sind, sondern als

Kleinmenge von nicht mehr als 2.000 kg pro Jahr aus Industrie, Gewerbe und Handel

angedient werden:

Abfallschlissel
160606
080101
200312
130205
060203
160601
160113
080112
160114
090101
120112
200125
090104
060404
030201
080409
160209
160209
160507
160508
200121
060205
070704
070703
150110
160107
070703
150202
020108
020108
160708

Bezeichnung

Akku-Saure

Altlacke / Altfarben
Altmedikamente

Altol gewerblich
Ammoniaklésung
Bleiakkumulatoren
Bremsflussigkeiten
Dispersionsfarben
Kuhlerfrostschutz
Entwicklerbader

Fettabfalle, mineralisch
Fettabfalle, pflanzlich
Fixierbader

Hg-haltige Produkte
Holzschutzmittel

Klebstoffe, Dichtungsmasse
Kondensatoren unter 40 kg
Kondensatoren tber 40 kg
Laborchemikalien anorg.
Laborchemikalien org.
Lampenbruch, unverschmutzt
Laugen

Losemittel halogenfrei
Lésemittel, halogenhaltig
Verpackungen mit schadlichen Restinhalten
Olfilter

Losemittelgemische
Olhaltige Betriebsmittel
Pflanzenschutz fest
Pflanzenschutz flussig
Ruckstande aus Tankreinigung

Gebuhren

0,50 EUR/kg
0,70 EUR/kg
0,15 EUR/kg
0,50 EUR/Kkg
0,50 EUR/Kkg
0,00 EUR/kg
0,50 EUR/Kkg
0,50 EUR/kg
0,55 EUR/kg
0,80 EUR/Kkg
1,00 EUR/kg
0,15 EUR/Kkg
0,80 EUR/Kkg
6,60 EUR/Kkg
0,85 EUR/Kg
0,75 EUR/kg
1,70 EUR/kg
3,30 EUR/Kkg
4,60 EUR/kg
4,60 EUR/Kg
0,75 EUR/kg
0,50 EUR/kg
0,70 EUR/Kkg
0,70 EUR/kg
0,70 EUR/kg
1,00 EUR/kg
0,70 EUR/kg
1,00 EUR/kg
1,55 EUR/kg
1,25 EUR/kg
0,85 EUR/Kkg



Abfallschliisse
060106
130507
160504
170303
160506
160109
130701
130702
200121
200121
160509
160509
160214
200121
200121
200121
200121
200121
170204
160603
160605
160602
160605
200129
200119
200120
200133
200117
200114
200115
200113
200127

Bezeichnung

Sauren

Ol-Wassergemisch

Spraydosen

Teerrtickstande

Nicht identifizierbare Abfalle
PCB-haltige Betriebsmittel
Verunreinigte Heizole
Verunreinigte Kraftstoffe
Energiesparlampen, Schraubgewinde
Energiesparlampen, Stiftsockel
Feuerldscher bis 12 kg
Feuerldscher bis 6 kg
Olradiatoren

Leuchtstoffréhren bis 150 cm
Leuchtstoffréhren Gber 150 cm
Leuchtstoffrohren Sonderform
Natriumdampflampen Hochdruck
Natriumdampflampen Niederdruck
Glas, Keramik mit schadlichen Restinhalten
Knopfzellen

Lithiumbatterien

Ni/Cd Akkus

Trockenbatterien

Tenside

Pestizide

Batterien

Batterien und Bleiakkumulatoren
Fotochemikalien

Sauren

Laugen

Losungsmittel

Farben, Druckfarben, Klebstoffe

Gebuhren
0,50 EUR/Kkg
0,75 EUR/kg
1,25 EUR/kg
0,85 EUR/Kkg
6,10 EUR/Kkg
1,70 EUR/kg
0,70 EUR/kg
0,70 EUR/kg
0,55 EUR/Stck.
0,35 EUR/Stck.
7,60 EUR/Stck.
5,10 EUR/Stck.
18,50 EUR/Stck.
0,30 EUR/Stck.
0,40 EUR/Stck.
0,50 EUR/Stck.
0,40 EUR/Stck.
0,40 EUR/Stck.
0,85 EUR/kg
0,00 EUR/Kkg
0,00 EUR/Kkg
0,95 EUR/kg
0,00 EUR/Kkg
0,90 EUR/kg
1,55 EUR/kg
0,00 EUR/Kkg
0,00 EUR/kg
0,80 EUR/kg
0,50 EUR/kg
0,50 EUR/kg
0,70 EUR/kg
0,70 EUR/Kkg.

Fur Abfalle, die nicht in Satz 1 genannt sind, betragt die Gebuhr 10,00 EUR/kg.

§6
Altreifen

Fur die Anlieferung von Altreifen werden folgende Gebihren erhoben:

a) Pkw-Reifen ohne Felge

b)  Pkw-Reifen mit Felge

c) LKW-Reifen (bis zur GroRR3e 12.00 -24) ohne Felge
d) LKW-Reifen (bis zur Gré3e 12.00 -24) mit Felge

e) LKW-Reifen (Uber der Grol3e 12.00 -24) ohne Felge
f) LKW-Reifen (Uber der Gro3e 12.00 -24) mit Felge
g) Kradreifen und / oder &hnlich ohne Felge

h)  Kradreifen und / oder ahnlich ohne Felge

1,30 EUR/Stck.
1,80 EUR/Stck.
6,90 EUR/Stck.
12,00 EUR/Stck.
17,50 EUR/Stck.
43,00 EUR/Stck.
0,50 EUR/Stck.
1,30 EUR/Stck.



§7
Gebuhrenpflichtige

1)

Gebuhrenpflichtig fur die Gebiihr nach 8 2 Abs. 2, 5, 6 und 7 ist der Anschlusspflicht-
ige nach 8 5 Abs. 1 Abfallentsorgungssatzung. Mehrere Gebuhrenpflichtige haften
als Gesamtschuldner.

(2)

Gebuhrenpflichtig bei der Benutzung von Abfallsacken ist der Erwerber.

(3)
Gebuhrenpflichtig bei der Inanspruchnahme von Sonderleistungen ist der Auftragge-
ber.

(4)
Bei der Selbstanlieferung von Abfallen einschliel3lich schadstoffhaltiger Abfalle ist der
Abfallerzeuger gebuhrenpflichtig.

(5)

Beim Wechsel des Gebuhrenpflichtigen wahrend eines Kalendermonats geht die
Gebuhrenpflicht mit dem Beginn des auf den Ubergang folgenden Monats auf den
neuen Anschlusspflichtigen tber.

§8
Entstehen, Anderung und Erléschen der Gebuhrenpflicht

(1)

Die Gebuhrenpflicht entsteht mit dem Anschluss an die 6ffentliche Abfallentsorgung
unter der Mal3gabe der nachfolgenden Bestimmungen an dem Tage, an dem das
Grundstiick gemalR § 5 der Satzung uber die Abfallentsorgung in der Stadt Salzgitter
(Abfallentsorgungssatzung) an die stadtische Mullabfuhr angeschlossen wird.

(2)

Bei Sonderleistungen entsteht die Gebuhrenpflicht mit Inanspruchnahme der Sonder-
leistung. Bei der Selbstanlieferung von Abféllen einschliel3lich schadstoffhaltiger Ab-
falle zur Abfallentsorgungsanlage entsteht die Gebuhrenpflicht mit der Anlieferung.

3)

Bei der Verwendung von Abfallsdcken entsteht die Gebuhrenpflicht mit dem Erwerb.

(4)
Die Gebuhrenpflicht erlischt mit dem Ende des Monats, in dem die Anschlusspflicht
entfallt.



§9
Einschrankung oder Einstellung der Abfuhr

Falls die Abfuhr bis zu einem Monat eingeschréankt oder eingestellt wird, besteht kein
Anspruch auf Gebuhrenminderung. Dauert die Einschrankung oder Einstellung lan-
ger als einen Monat, so wird die Gebihr fir die in den Zeitraum der Unterbrechung
fallenden vollen Kalendermonate nicht berechnet. Wird in diesem Falle die Abfallent-
sorgung erst nach dem 15. eines Monats wieder aufgenommen, entfallt auch fur die-
sen Monat die Gebdihr.

§ 10
Festsetzung, Erhebung und Falligkeit

1)

Die Abschlagszahlungen nach 8 3 werden durch Bescheid festgesetzt. Sie werden
zu je einem Viertel des Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15.
November eines jeden Jahres fallig. Nach Ermittlung der tatséachlichen in Anspruch
genommenen Behéalterleerungen, fur die Abfallbehélter nach § 2 Abs. 2 und 6, erhalt
der Gebuhrenpflichtige nach Ablauf eines Kalenderjahres einen Geblhrenbescheid.
Fur Abfallbeh&lter nach 8§ 2 Abs. 5 werden nach Ablauf eines Kalenderjahres mit
Gebuihrenbescheid, die Monate abgerechnet, in denen die Abfallbehalter dem An-
schlusspflichtigen zur Verfligung standen. Der Gebihrenbescheid setzt auch die
Gebuhren nach § 2 Abs. 7 fest. Auf Antrag kann die Falligkeit der Abschlagszahlung
fur das Folgejahr in einer Summe zum 01.07. eines jeden Jahres festgesetzt werden.

(2)

Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. Die Gebuhrenschuld fur die Gebihr nach §
2 Abs. 2, 5, 6 und 7 entsteht mit Ablauf des Kalenderjahres. Soweit im Laufe eines
Kalenderjahres die Nutzung von Abfallbehéltern beendet wird oder der bislang be-
nutzte Abfallbehé&lter durch einen solchen anderen Volumens ersetzt wird, entsteht
die Gebuhrenschuld nach § 2 Absatz 2, 5, 6 und 7 mit der Abmeldung oder dem Aus-
tausch. Auf die Gebuhrenschuld werden die getatigten Abschlagszahlungen ange-
rechnet. Uberzahlungen werden erstattet. Die Gebiihrenschuld wird innerhalb von
einem Monat nach Zugang des Gebuhrenbescheides fallig.

(3)
Die GeblUhrenschuld nach § 2 Abs. 8 entsteht beim Erwerb von Abfallsacken und ist
sofort fallig.

(4)
Die Gebuhrenschuld fur die Benutzung der Abfalldeponie der Stadt Salzgitter und fur
Selbstanlieferungen nach § 2 Abs. 10 entsteht mit der Anlieferung und ist sofort fallig.

(5)
Die Gebuhrenschuld nach § 4 Abs. 1, 5, 6 und 7 entsteht mit der Inanspruchnahme
und ist 14 Tage nach Zugang des Gebuhrenbescheides fallig.



(6)
Die Gebuhrenschuld fur die Entsorgung nach § 4 Abs. 3 und 4, 8 5 sowie § 6 ent-
steht mit der Anlieferung und ist sofort fallig.

§11
Auskunfts- und Mitteilungspflichten

(1)

Die Gebuhrenpflichtigen sind verpflichtet, auf Verlangen die zur Festsetzung der Ge-
bidhren erforderlichen Auskunfte Gber Art, Menge, Beschaffenheit und Herkunft des
Abfalls zu erteilen.

(2)

Wechselt der Grundstuckseigentimer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentiimer,
Wohnungs-erbbauberechtigte oder NielRbraucher, ist der Wechsel vom bisherigen
und den neuen Rechtsinhaber der Stadt Salzgitter innerhalb eines Monats schriftlich
mitzuteilen.

§12
Ordnungswidrigkeiten

1)

Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Niedersachsischen Kommunalabgaben-
gesetzes handelt, wer entgegen § 11 dieser Satzung als Gebuhrenpflichtiger die ver-
langten Auskinfte und Mitteilungen nicht, nicht vollstandig, nicht rechtzeitig oder un-
richtig erteilt.

§13
Inkrafttreten
(1)
Diese Satzung tritt am 1. Januar 1996 in Kraft.*
2)

Gleichzeitig tritt die Abfallentsorgungsgebihrensatzung der Stadt Salzgitter vom19.
Juli 1994 (Amtsblatt fur die Stadt Salzgitter vom 9. August 1994, Seite 105), geandert
durch die 1. Anderungssatzung vom 3. Mai 1995 (Amtsblatt der Stadt Salzgitter vom
4. Mai 1995, Seite 39) aulRer Kraft.

*Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Satzung in ihrer urspringlichen Fassung
vom

06. Dezember 1995 (Amtsblatt fur die Stadt Salzgitter, S. 130).

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der spateren Anderungen ergibt sich aus den Ande-
rungssatzungen

vom 29. Januar 1997 (Amtsblatt fur die Stadt Salzgitter, S. 26),

vom 27. November 1997 (Amtsblatt fur die Stadt Salzgitter, S. 154),

vom 24. November 1998 (Amtsblatt fur die Stadt Salzgitter, S 206),

vom 26. November 1999 (Amtsblatt fur die Stadt Salzgitter, S 141),

vom 21. Dezember 2000 (Amitsblatt fir die Stadt Salzgitter, S 142),



vom 20.
vom 28.
vom 26.
vom 24.
vom 23.
vom 20.
vom 28.
vom 26.
vom 26.
vom 24.
vom 14.

Dezember 2001
November 2002
November 2003
November 2004
November 2005
Dezember 2006
November 2007
November 2008
November 2009
November 2010
Dezember 2011

Amtsblatt fir die Stadt Salzgitter, S 254),
(Amtsblatt fur die Stadt Salzgitter, S 129),
(Amtsblatt fur die Stadt Salzgitter, S 169),
(Amtsblatt fur die Stadt Salzgitter, S 208),
(Amtsblatt fur die Stadt Salzgitter, S 261),
(Amtsblatt fur die Stadt Salzgitter, S 333),
(Amtsblatt fur die Stadt Salzgitter, S 197),
(Amtsblatt fur die Stadt Salzgitter, S 180),
(Amtsblatt fur die Stadt Salzgitter, S 198),
(Amtsblatt fur die Stadt Salzgitter, S 231),
(Amtsblatt fur die Stadt Salzgitter, S 305).



	Die Gebühr für die Entsorgung von Motor-, Getriebe- und Altöl aus Haushaltungenbeträgt je angefangenes Kilogramm

